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Bleischrotverbot in Feuchtgebieten 

Information des DJV 

31. Januar 2023 



Bleischrotverbot in Feuchtgebieten 

In Feuchtgebieten und im Umkreis von 100 m ist 

es verboten, Schrotmunition mit einem Bleigehalt 

ab 1 % zu verschießen oder solche Munition 

während des Schießens in Feuchtgebieten oder 

auf dem Weg zum Schießen in Feuchtgebieten 

mitzuführen. 
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Bleischrotverbot in Feuchtgebieten 

Nach Ablauf der Übergangsfrist gilt das Verbot ab 

dem 16. Februar 2023. 

Es ist keine weitere Umsetzung durch die 

Mitgliedsstaaten erforderlich. Das Verbot gilt 

unmittelbar EU-weit. 
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Was sind Feuchtgebiete? 

Feuchtgebiete sind 

"Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder 
Gewässer, die natürlich oder künstlich, dauernd 
oder zeitweilig, stehend oder fließend sind und aus 
Süß-, Brack- oder Salzwasser bestehen, 
einschließlich solcher Meeresgebiete, die eine 
Tiefe von sechs Metern bei Niedrigwasser nicht 
übersteigen" 
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Was ist ein Feuchtgebiet?  

• Unklare Definition (siehe vorherige 

Folie) problematisch. 

• Pfützen zählen nach einem 

aktuellen (aber noch nicht 

rechtskräftigen) Urteil nicht dazu. 
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Was ist mit den bislang geltenden Regelungen? 

• Weitergehende landesrechtliche Verbote (z.B. größere Pufferzone) gelten 

daneben weiter. 

• Ordnungswidrigkeitentatbestände aus den Landesjagdgesetzen gelten weiter. 
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Ein Frage-Antwort-Papier mit weiteren Informationen gibt 
es unter www.jagdverband.de 

 
Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 

DJV 

31. Januar 2023 

http://www.jagdverband.de/


Folgen Sie uns auch  
auf unseren Social Media-Kanälen 

/jagdverband /jagdverbanddjv /jagdverbanddjv /user/DJVJagdschutzverband 
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